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Landkreis Lüchow-Dannenberg  06.06.2017 
Der Landrat 

01 – Landratsbüro 
V. Koopmann 

Sitzungsvorlage Nr. 2017/654 

Beschlussvorlage 

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-
Dannenberg vom 25.06.2012 

 

Kreisausschuss 12.06.2017  TOP  

 

Kreistag 19.06.2017  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 
25.06.2012 wird in der vorliegenden Form beschlossen.  

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stellung von Frau KBR Schaaf soll verändert werden. Künftig soll sie als Vertreterin der 
Verwaltungsleitung und für das Dezernat III als generelle Vertreterin geführt werden. 
 
§ 6 der Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 25.06.2012, zuletzt geändert durch 
Änderungssatzung vom 20.06.2016, soll daher wie folgt geändert werden. 
 
 
§ 6 Stellvertretung des Landrates 
 
Alt: 
(2) Die Wahrnehmung der Dezernatsleitung sowie der Aufgaben nach §§ 85-89 NKomVG bei 
gleichzeitiger Abwesenheit oder Verhinderung der/des Landrätin/Landrates und der allgemeinen 
Stellvertreterin/des allgemeinen Stellvertreters ist im Geschäftsverteilungsplan der Verwaltungsleitung 
geregelt (Abwesenheits- und Verhinderungsvertretung). 
 
 
Neu: 
(2) Neben der/dem Ersten Kreisrätin/Kreisrat wird die/der Landrätin/Landrat durch die/den 
Baudezernentin/Baudezernenten bei allen Aufgaben ihres/seines Dezernates vertreten. Zudem ist 
die/der Baudezernentin/Baudezernent Verhinderungsvertreter/in.  
 
 
Anlagen:   
 
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 25.06.2012  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   
 
Es entstehen durch die Verkündung in der Elbe-Jeetzel-Zeitung Kosten in Höhe von ca. 100,00 EUR.  
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